aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S. 251ff.


BRU aus der Sicht von Ausbildern

„In der beruflichen Ausbildung steht die fachliche Seite im Vordergrund. Der Religionsunterricht stellt dagegen den Menschen in den Mittelpunkt, besonders die Berufung zum Glauben. Entsteht daraus ein Widerspruch oder ergänzt das eine sinnvoll das andere? Das Religionspädagogische Institut Stuttgart und der Evangelische Oberkirchenrat Stuttgart versuchen, im Rahmen von Gesprächsnachmittagen diese Fragestellung zu durchleuchten. In Dialogen zwischen Ausbildern, Religionslehrern und den in den staatlichen und kirchlichen Schulverwaltungen Verantwortlichen soll die gemeinsame Verantwortung ins Blickfeld gerückt werden. Gemeinsames Ziel ist der sich als ganzheitliche Person begreifende und verantwortlich in Betrieb, Gesellschaft und Kirche handelnde junge Mensch.“

Kann aus dieser Einleitung einer Einladung zu einer Veranstaltung mit Ausbildern gefolgert werden, daß die betriebliche Seite im dualen System großes Interesse für den BRU entwickelt?

Rahmenbedingungen

Wer in der Bundesrepublik eine Berufsausbildung macht, ist (automatisch) in vollem Umfang berufsschulpflichtig. Die Berufsausbildung hat „eine breit angelegte berufliche Grundbildung und die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln“ (§ 1 Abs. 2 BBiG). Die Neuordnung der Berufsbilder seit 1987 versucht, diesem Anliegen Rechnung zu tragen und eröffnet auch dem BRU neue Chancen.

Die Aufgabenverteilung zwischen den beiden Lernorten Schule und Betrieb kann in begrenztem Rahmen variieren, und die Zusammenarbeit zwischen Betrieb und BS ist unterschiedlich intensiv. Grundsätzlich kann jedoch davon ausgegangen werden, daß in der BS stärker die fachtheoretische Grundbildung und eine Vertiefung der Allgemeinbildung erfolgen sollen.

Eine weitere Rahmenbedingung für den BRU liegt in der schulischen Vorbildung der Auszubildenden. Der Zugang zu den neugeordneten Metall- und Elektroberufen ist zwar nach wie vor mit Hauptschulabschluß möglich. Jedoch haben die intellektuellen und auch praktischen Ausbildungsanforderungen so zugenommen, daß viele Ausbildungsbetriebe keine Hauptschüler mehr für diese Berufe einstellen. Abiturienten sind in der Teilzeit-BS keine Seltenheit. Daß er unter veränderten Sozialisationsbedingungen aufgewachsen ist (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Lempert), unterscheidet den BSR nicht von anderen Jugendlichen. Auffällig ist, daß der Eintritt in die Berufsausbildung im Laufe der Zeit immer später erfolgt. Momentan fällt das durchschnittliche Einstiegsalter fast mit der Volljährigkeit zusammen.

Die Ausbilderinnen und Ausbilder im Betrieb

Nach Steinborn (1992) stellen Ausbilder eine vielschichtige, im wesentlichen unbekannte, für die Planung und Durchführung der Berufsausbildung im dualen System aber zentrale Gruppe von Personen mit unterschiedlichen Biographien dar (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Dietrich/Geissler).

Laut BBiG sind Ausbilder fachlich und persönlich geeignete Personen, die für die Ausbildung in einem Betrieb oder einer sonstigen nicht-schulischen Instituion für die Berufsausbildung verantwortlich sind (§§ 2 und 20 IV). Dabei unterscheidet es den Ausbilder von der Person, die Auszubildende einstellen darf; diese wird Ausbildender genannt. Die Feststellung der Eignung der Ausbilder obliegt den zuständigen Stellen (§ 23 BBiG). Über verschiedene Gruppen von Ausbilderinnen und Ausbildern handelt Steinborn (1992, S. 10).

Einstellungen des betrieblichen Ausbildungspersonals zum BRU

Eine Spontanumfrage unter Ausbildern in Industrie- und Handwerksbetrieben bestätigt die Einschätzung: Der Bezug zum BRU hängt unmittelbar mit der Einstellung des Ausbilders zu Kirche, christlichem Glauben bzw. Religion zusammen. Auch regionale Faktoren spielen eine Rolle. Insofern ergibt sich in jedem Betrieb ein unterschiedliches Bild. Vielfach wird betont: Der BRU ist im Kontext der allgemeinbildenden Fächer überflüssig und zeitraubend. Aber es gibt in Lehrwerkstätten auch Ausbilder, die aus der kirchlichen Jugendarbeit kommen, z.T. heute noch aktiv sind. Entsprechend positiv ist dann in der Regel auch die Einstellung zum BRU und den dazugehörigen Inhalten.

Im Anschluß an eine Veranstaltung mit Verantwortlichen aus der Berufsausbildung im Handwerk konstatiert Batt-Behrendt (1993) für die betriebliche Seite: 

„Zwar wurden überwiegend die Leistungen des Religionsunterrichts bei der Bewältigung der Lebensprobleme der Jugendlichen positiv beurteilt. Auch die oft fast schon sozialpädagogische Betreuungsleistung der Religionslehrer wurde gewürdigt. Allerdings wurde in der Diskussion auch darauf verwiesen, daß die Zeit der Anwesenheit im Betrieb durch verschiedene Entwicklungen u.a. auch durch die Erhöhung des Berufsschulunterrichts weiter zurückgegangen ist. In der Argumentation kommt auch zum Ausdruck, daß gerade bei den derzeit in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen häufig ein sehr starkes Wissensdefizit aus den allgemeinbildenden Schulen feststellbar ist, beispielsweise in den Fächern Mathematik, Deutsch, und es von daher, um den Erfolg der Berufsausbildung zu sichern, wichtiger sei, die in der Schule zur Verfügung stehende Zeit zur Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu benutzen.“

Die strukturellen Bedingungen des RU im Rahmen von BS und betrieblicher Ausbildung werden hier mehr als deutlich.

Es gibt aber auch Ausbilder, die berufliche Bildung bewußt als Persönlichkeitsbildung betrachten. In manchen Betrieben, wie z.B. bei der J. M. Voith GmbH in Heidenheim/Brenz hat diese Einschätzung Tradition: 

„Die Wirtschaft braucht handlungsfähige Menschen. Damit muß Berufsausbildung breit angelegt sein und sie muß Bildung vermitteln, die langfristig Bestand hat; denn nur dann garantiert sie Beschäftigung im Erwerbsleben und hilft mit, Persönlichkeiten zu formen, die ihr Leben meistern und die den Wandlungen der Zeit gewachsen sind. ... Es ist erfreulich festzustellen, daß sich Persönlichkeitsbildung in der Berufsausbildung inzwischen viele namhafte Firmen auf die Fahnen geschrieben und erkannt haben, daß eine gute fachliche Ausbildung alleine nicht ausreicht. ... Jeder Betrieb ist ein dynamisches soziales System, das wie ein Organismus funktioniert. Jedes Unternehmen lebt in erster Linie von seinen Mitarbeitern, ohne sie lebt keine Technik. Die Menschen gestalten die Abläufe und den Produktionsprozeß oder die Dienstleistung“ (Kratzsch 1992).

Daß auch der junge Mensch Werte braucht, darüber herrscht unter Praktikern der betrieblichen Bildung große Einigkeit. Die Skala der genannten Werte reicht von der Ehrlichkeit über die Pünktlichkeit bis hin zur Verantwortungsbereitschaft. Diese Einsicht in nichtfachliche Bildungs- und Erziehungsziele ist in der Regel ein inhaltliches Anliegen betrieblicher Ausbilder und nicht nur einer erweiterten Fürsorgepflicht des Ausbildenden geschuldet, wie sie in § 6 Abs. 1 Nr. 5 BBiG beschrieben wird: „Der Ausbildende hat dafür zu sorgen, daß der Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet wird.“

Bedeutender als diese Norm dürfte für die Berufsausbildung und damit auch für den BRU jedoch die nachhaltige Diskussion um die sog. Schlüsselqualifikationen (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Bader) sein. Wenn es sich dabei vielfach eigentlich um Sekundärtugenden handelt und das Schlüsselqualifikationskonzept von Hause aus kein Bildungs-, sondern ein Arbeitsmarktkonzept ist, bleibt festzuhalten, daß viele reformpädagogische Bildungs- und Erziehungsziele auf dem Weg über die betriebliche Bildung ihren Weg auch in die BS und andere Schularten fanden. Die Diskussion um fächerverbindenden und fächerübergreifenden Unterricht ist ein Beispiel dafür (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Bonz; Jungnitsch: Fächerübergreifender Unterricht).

Allerdings geht der Begriff Qualifikation von den Arbeits(platz)anforderungen aus, gehört so zur Vorstellungswelt des Machbaren bzw. der Produktion und steht dadurch in der Gefahr, die (Aus-)Bildung der Produktion unterzuordnen. Wenn der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule und damit auch des BRU aber vom Auszubildenden ausgehen soll, bietet sich der Begriff der Kompetenz an, der die zu bildenden Fähigkeiten aus der Sichtweise des einzelnen konzipiert. Im Zusammenhang eines Kompetenzkonzepts kann der BRU seinen eigenständigen und unersetzbaren Beitrag zur beruflichen Bildung noch eher leisten.

Dies soll am Zusammenhang Ökologie – betriebliche Bildung – BRU veranschaulicht werden. Wir können heute davon ausgehen, daß allen Verantwortlichen in der beruflichen Bildung bewußt ist, daß der Umweltschutz in der Berufsausbildung nicht fehlen darf. Die betriebliche Ausbildung hat dazu viele – an der Berufspraxis orientierte – Möglichkeiten. Die Neuordnungen von vielen Berufsbildern sehen in allen entsprechenden Ausbildungsordnungen ökologische Lerninhalte vor. Die Vermittlung hängt aber von entsprechend motivierten Ausbilderinnen und Ausbildern ab.

Im Ausbildungsberufsbild für den Zerspanungsmechaniker/für die Zerspanungsmechanikerin (= § 6 der Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen – Industrielle Metall-Ausbildungsverordnung – IndMeAusbV vom 15. Januar 1987) heißt es:

„Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: Berufsbildung, Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, Arbeits- und Tarifrecht, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und rationelle Energieverwendung.“

Daß die LP für den BRU zum Themenbereich Mensch und Umwelt/Natur (Schöpfung) viel hergeben, steht ebenso außer Zweifel wie auch die Tatsache, daß viele Auszubildende in Sachen Umwelt ausgesprochen sensibel und engagiert reagieren. Jugendliche erkennen schnell, daß gerade in der betrieblichen Ausbildung jeder Fachgegenstand Umweltrelevanz besitzt. So gibt es also inhaltliche Anschlußstellen für den BRU.

Betriebliche Ausbilder stehen übrigens, was die Fach- und oft auch die Methodenkompetenz der speziellen Berufsbildung anbelangt, wohl dem bzw. der BRU-LR nicht nach. Im Blick auf die Förderung von sozialen Kompetenzen bei Jugendlichen bzw. eine sinnvolle Lebensbegleitung haben sie nach wie vor große Erwartungen an den BRU.
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